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Ablage 15.40 Geschäftsprüfungskommission 
 Neuwahl / Ersatzwahlen Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

01.07.2024 - 30.06.2028 

  

Inserat Website ab 08.01.2026 

 
Rücktritt aus der Geschäftsprüfungskommission (GPK), Ersatzwahl 
 
Am 24.11.2025 hat Herr Michael Stephanitsch seinen sofortigen Rücktritt aus der GPK 
erklärt. Wir danken ihm auch an dieser Stelle für seine wertvolle Kommissionstätigkeit, 
die er seit Juli 2020 ausübte. Für den vakanten Kommissionssitz ist für den Rest der 
laufenden Amtsperiode, d. h. bis 30.6.2028, eine Ersatzwahl durchzuführen. Der Termin 
für die Ersatzwahl wird auf das Frühjahr 2026 angesetzt. 
 
Gemäss den Bestimmungen der Gemeindeordnung werden die Kontrollorgane, die aus 
je fünf Mitgliedern bestehen – durch die Gemeindekommission gewählt. Die Wahl erfolgt 
nach dem Mehrheitswahlverfahren (Majorz). Wählbar ist jeder bzw. jede Stimmberech-
tigte der Gemeinde mit Ausnahme der Mitglieder von Gemeinderat, Schulräten und So-
zialhilfebehörde sowie der Gemeindeangestellten (gilt nicht für Lehrkräfte). 
 
Der Geschäftsprüfungskommission (GPK) kommen per Gesetz folgende Aufgaben 
zu: 
- Sie führt für die Gemeindeversammlung die Oberaufsicht über alle Gemeindebe-

hörden und Verwaltungszweige durch. 
- Sie prüft die Tätigkeit aller Gemeindebehörden sowie der Gemeindeangestellten. 
- Sie prüft die Tätigkeit der interkommunalen Amtsstellen, Kommissionen und Behör-

den, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie die Tätigkeit derer Angestellten. 
- Sie kann die Tätigkeit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde prüfen, an der die 

Gemeinde beteiligt ist. 
- Sie kann die Tätigkeit der basellandschaftlichen und der ausserkantonalen Zweckver-

bände und Anstalten prüfen, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie die Tätigkeit 
derer Angestellten. 

 
Sie prüft, ob die Rechtsnormen generell richtig angewendet und die Gemeindeversamm-
lungsbeschlüsse ordnungsgemäss vollzogen worden sind. Sie prüft nicht die individuelle 
Richtigkeit. Die GPK erstattet der Gemeindeversammlung jeweils im ersten Halbjahr 
Bericht über ihre Feststellungen im vergangenen Jahr. 
 
Der Schwerpunkt der Kommissionstätigkeit liegt in der ersten Hälfte des Kalenderjahrs. 
Für nähere Auskünfte zum GPK-Mandat, insbesondere zum Arbeits- resp. Stundenauf-
wand, steht der Präsident der GPK, Beat Flury, 079 420 44 07, gerne zur Verfügung. 
 
Haben Sie Interesse an einer Mitarbeit in diesem Kontrollorgan, dann senden Sie bitte 
Ihre Kandidatur, bestehend aus Motivationsschreiben, Lebenslauf und Foto, bis spätes-
tens 27.02.2026 an die Gemeindeverwaltung, Schulstrasse 1 (oder per E-Mail an 
anouk.pfrommer@bottmingen.ch ) z. H. der Gemeindekommission. 
 
Gemeindeverwaltung 
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